
Schulsekretariat

Stockhornstrasse 48

3632 Oberstocken

Tel. 033 341 80 16

Entschädigung für Schülertransporte mit privatem  Auto

Personalien Fahrperson

Name und Vorname

Adresse

PLZ Ort

Datum Anzahl km Anlass Name der Kinder + Klasse/KG

Total

Ort, Datum: Unterschrift:

Regelung

- Parkgebühren können nur gegen Einreichung eines Originalbeleges rückerstattet werden.
- Das Formular unterschreiben und  bis spätestens Ende November bzw. Juli dem Schulsekretariat Stocken-Höfen abgeben. 

- Bitte einen Einzahlungsschein beilegen. 

- Die Einwohnergemeinde Stocken-Höfen entschädigt die Fahrkosten zum Satz von Fr. ‑.70 pro effektiv gefahrenen 

  Kilometer inkl. Hin- bzw. Rückfahrten ohne Kinder. 

 04.09.2018/sw


